
Entlastungbetrag durch die 
Soforthilfe Dezember 2022 für 
Gas- und Wärmekunden. Der 
Betrag entspricht einem 
Zwölftel des prognostizieren 
Jahresverbrauchs und weicht 
somit zwangsläufig von dem 
nicht erhobenen 
Abschlagsbetrag Dezember 
2022 ab.

Entlastungsbetrag für die im 
Abrechnungszeitraum Januar 
bis September 2023 geltenden 
Energiepreisbremsen für Strom 
und / oder Gas. Die je 
Abnahmestelle individuelle 
Höhe der Entlastung durch die 
Preisbremse wurde mit 
Schreiben vom 29. März 
mitgeteilt. Der Gesamtbetrag 
wird gleichmäßig auf das 
Kalenderjahr 2023 aufgeteilt.

Bei der Abschlagsberechnung 
wurde für die Monate Oktober 
bis Dezember 2023 der 
anteilige Entlastungsbetrag 
durch die Energiepreisbremsen 
für die Monate Oktober und 
November 2023 entsprechend 
berücksichtigt. Darüber hinaus 
wirkt sich die Preissenkung 
zum 01. Dezember 2023 
entlastend auf die 
Abschlagshöhe aus

Ab Januar 2024 findet nach 
aktueller Rechtslage die 
Energiepreisbremse keine 
Anwendung mehr. Dafür wirkt 
sich die Preissenkung für den 
gesamten Zeitraum aus, was in 
der Regel zu einer weiteren 
Senkung des 
Abschlagsbetrages führt.

Zum 01. April 2024 läuft die 
Reduzierung des 
Mehrwertsteuersatzes für 
Erdgas von 19% auf 7%, gültig 
im Zeitraum vom 01. Oktober 
2022 bis 31. März 2024, aus. 
Somit fällt wieder der 
Regelsteuersatz von 19 % für 
die Lieferung von Erdgas an. 
Diese staatliche Belastung 
erhöht den Abschlag für Gas 
um die Differenz von 12 %.


